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Die Beachtung- der konkreten Realisierungsbedingungen im Verant
wortungsbereich ist vor allem eine .Aufgabe des Leiters. Er muß 
dabei berücksichtigen. daß aktuelle Lageerscheinungen im Verant
wortungsbereich, bestimmte örtliche beziehungsweise zeitliche Be
dingungen, der Umfang und die Qualifikation der Kräfte, die ver-•f'A Xi;*
fügbaren technischen Mittel und erschließbare^Re;sö:rvbn sowie eine 
Vielzahl anderer Bedingungen, die ZwecLmiäÄig.kd-|.;tv'"der einzelnen 
Maßnahmen mehr oder weniger beeinflussend, g

■SV
Nicht alle Handlungen la s s^hk,sif^ e der zeit mit den in den Siche- 
rungs- und Kontrollkollfelctiven vorhandenen Kräften und Mitteln 
realisieren. Bestif^llb-eortmaßnaiimen erfordern, zur wirkungs- 
vollen Abwehr und verbeugenden Verhinderung einer noch größeren 
Wirksamkeit der feindlich-negativen Handlung, die Einbeziehung 
weiterer innerhalb der Abteilung zur Verfügung stehender opera
tiver Kräfte und Mittel. Diese setzen sich vor allem aus Mitar
beitern des Bereiches operativer Vollzug zusammen. Die Einbezie
hung dieser Mitarbeiter in,die Realisierung der Sofortmaßnahmen 
gewährleistet, daß zur Tageszeit .ständig qualifizierte Kräfte 
für bestimmte Handlungen zur Veri'ügung stehen, da die Sicnerungs- 
und Hontrollkollektive im Sciiichtrirytmus arbeiten.
Das setzt aber gleichzeitig das Vorhandensein 'weiterer Varianten 
operativer Sof ortmaßnaiimen - für Tages- und Nachtzeiten bezie
hungsweise Wochenenden - voraus,

Keineswegs dürfen Realisierungsbedingungen einfach hingenommen 
v,rcrden oder unbeacutet bleiben. Die Aufgabenerfüllung .hemmende 
Faktoren sind durch die Einleitung konkreter Schritte zu über
winden .

Die d r i t t e  Grundanforderung bestellt in der strikten Bin- 
kaltung und Durchsetzung der sozialistischen Gesetzlichkeit bei 
jeder zu realisierenden Maßnahme.


